
 

 
 
 
 
 
 
 

Vereinfachter Spendennachweis nach § 50 Abs. 2 Nr. 2b EStDV 
 
Dieser Beleg gilt in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug oder Bareinzahlungsbeleg der Bank 
mit dem Aufdruck „Zahlung erfolgt“ oder Buchungsbestätigung Ihrer Bank bei einer Online-
Überweisung bei einer Zuwendung bis einschließlich 300 Euro als Zuwendungsnachweis
(Spendenquittung). 
 

Empfänger: 

Förderverein Afrikaprojekt Dr. Schales e.V., Waldstr. 1, 66130 Saarbrücken 

 

Bankverbindung: 

IBAN: DE81 5909 2000 2955 5502 02, BIC: GENODE51SB2 

Vereinigte Volksbank eG 

 

Art der Zuwendung: Geldzuwendung 
 

Der Förderverein Afrikaprojekt Dr. Schales e.V. ist wegen Förderung der 
Entwicklungszusammenarbeit nach dem Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum 
Körperschaftssteuerbescheids des Finanzamtes Saarbrücken, St. Nr. 040/140/21987 vom 
25.10.2024 für den letzten Veranlagungszeitraum 2021 bis 2023 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des 
Körperschaftssteuergesetzes von der Körperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 
Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. 
 
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung der Entwicklungszusammenarbeit, 
§52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 15 AO verwendet wird. 
 
 
Vielen Dank für Ihre Spende! 


